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1 Verabschiedet vom Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen (ÖFA) am 29.02.2016 und 

billigende Kenntnisnahme durch den Hauptfachausschuss (HFA) am 14.03.2016. Redaktionelle Anpassungen 
aufgrund Artikel 8 des Gesetzes zur Änderung der Bestimmungen zur Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopp-
lung und zur Eigenversorgung vom 22.12.2016. Geändert vom Energiefachausschuss (EFA) am 17.04.2019 
mit gleichzeitiger billigender Kenntnisnahme durch den HFA. Geändert vom EFA am 18.12.2020 mit billigender 
Kenntnisnahme durch den HFA am 18.12.2020. Geändert vom EFA am 20.04.2022 mit gleichzeitiger billigender 
Kenntnisnahme durch den HFA. Geändert vom EFA am 17.03.2023 mit gleichzeitiger billigender Kenntnis-
nahme durch den HFA. Neuerliche Änderung aufgrund des Einbezugs der entgangenen Erlöse durch Freistel-
lung von Netzentgelten nach § 118 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. Satz 7 und 9 EnWG sowie der Festlegung nach § 118 
Abs. 46a i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG der Beschlusskammer 4 der BNetzA vom 15.02.2023 (BK4-22-089). Vorbe-
reitet von der Arbeitsgruppe „Belastungsausgleich“ in Abstimmung mit dem Arbeitskreis „Sonstige betriebswirt-
schaftliche Prüfungen Energie“. Verabschiedet vom EFA am 15.03.2024 und billigende Kenntnisnahme durch 
den HFA am 18.03.2024. 


